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Nutzungsvereinbarung 
 

für die Ausleihung eines VOR KlimaTicket MetropolRegion 
 
 

__________________________________ 
Name 
 

_________________________________ 
Geburtsdatum 

 

__________________________________ 
Adresse 
 

_________________________________ 
Telefonnummer 

 

Reservierter Zeitraum: 
 

 

__________________________________ 
Von (TT.MM.JJJJ / HH:MM) 

_________________________________ 
Bis (TT.MM.JJJJ / HH:MM)   

 
Übernahmedatum: __________________ 

 
 

Rückgabedatum: ___________________ 
(spätestens letzter Tag der Reservierung) 

 

  Nutzungsbedingungen akzeptiert! >>>     Unterschrift: ________________________ 
 

 

- Mit dem VOR KlimaTicket MetropolRegion kann man die VOR-Linien (Wien, Niederösterreich, 
Burgenland) und die Züge der Westbahn nutzen. Die Ausleiher müssen sich selbst informieren, auf 

welchen konkreten Strecken die Tickets gültig sind.  
 

- Ein Schnupperticket kann nur von Personen ausgeliehen werden, die einen Hauptwohnsitz in der 
Marktgemeinde Pyhra haben und mindestes 18 Jahre alt sind. 

 

- Die Reservierung eines Schnuppertickets kann ausschließlich mittels Registrierung unter 
www.schnupperticket.at/pyhra erfolgen. Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. Eine Bestätigung der Reservierung ist nicht vorgesehen.  

 

- Die Ticketabholung und -rückgabe erfolgt nach telefonischer Vereinbarung am Gemeindeamt Pyhra 
zu folgenden Zeiten: MO+DO: 08:00-12:00 Uhr; MO+DO 12:30-18:00 Uhr; DI+MI: 07:30-12:00 Uhr 
DI+MI: 12:30-17:00 Uhr 
 

- Die Rückgabe der Karte hat am jeweils letzten Tag der Reservierungsdauer zu erfolgen, sodass das 
Ticket am nächstfolgenden Amtstag, spätestens um 07:30 Uhr wieder ausgehoben werden können. 

 

- Eine Rückgabe erfolgt entweder persönlich zu den Rückgabezeiten am Gemeindeamt oder 
außerhalb der Rückgabezeiten über den grünen Postkasten des Gemeindeamtes.  

 

- Wird das Ticket nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht, werden dem/der säumigen 
Ticketnutzer/in eine Säumnisgebühr in Höhe von € 50,00 pro Tag und Ticket verrechnet.  
 

- Das Angebot des kostenlosen Schnuppertickets ist pro Person auf 3 Entlehnungen pro Jahr 
beschränkt (1 Entlehnung entspricht 1 bis max. 3 aufeinander folgende Werktage pro Entlehnung) 

 
- Bei Verlust des Schnuppertickets haftet der/die Nutzer/in für das Ticket und ist für den Ersatz des 

Schnupperticket verantwortlich (Kosten: Jahreskarte € 860,00). 
 
- Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Formular stimmen Sie einer Meldeabfrage im Zentralen 

Melderegister zu und bestätigen, die Nutzungsbedingungen gelesen zu haben. 

http://www.schnupperticket.at/pyhra

